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Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 17.01.2024 Entscheidung 
 
 

Autofreies Straßenfest 2024 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, zur Umsetzung des Grundsatzbeschlusses durch den Um-

weltausschuss vom 05.07.2001 (B01/0352) für 2024 geeignete alternative Veranstaltungs-

formate für Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche zu erarbeiten und 

durchzuführen. Die Mittel dafür werden mit dem Haushalt 2024/2025 auf dem Produktkonto 

561000.529100 bereitgestellt. 

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf Basis des einstimmig gefassten Grundsatzbeschlusses vom 05.07.2001 (B01/0352) führt 

die Stadt Norderstedt bisher jedes Jahr in der Europäischen Mobilitätswoche Aktionen durch. 

Seit 2008 werden diese in langjähriger Zusammenarbeit mit dem Initiativkreis Die Ulzburger 

Straße e.V. (IKUS) als Autofreies Straßenfest auf der Ulzburger Straße veranstaltet. 2023 

waren wieder ca. 30.000 Besucher*innen zu Gast und konnten sich auf vielfältige Art und 

Weise mit dem Thema nachhaltige umweltfreundliche Mobilität vertraut machen. In der Ver-

gangenheit wurde das Autofreie Straßenfest als eines der schönsten Stadtfeste in Deutsch-

land ausgezeichnet.  

 

Im Jahr 2024 wird der Haushalt absehbar erst so spät verabschiedet, dass eine Veranstal-

tung im gewohnten Format nicht mehr realisiert werden kann. Hierfür ist der Vorbereitungs-

aufwand derart umfangreich, dass damit zu Jahresanfang begonnen werden muss. Die not-

wendige professionelle Unterstützung müsste bis Ende Januar beauftragt werden. Ein Ange-

bot der Morgenwelt GmbH liegt zwar vor; es entspricht dem Angebot, das der Umweltaus-

schuss am 15.02.2023 für das Autofreie Straßenfest 2023 beschlossen hatte (Vorlage-Nr.: 

B 23/0009, Niederschrift UA/041/ XII) und enthält ein Optionsrecht für 2024. Ohne einen 

rechtskräftig beschlossenen Haushalt ist es jedoch laut Gemeindeordnung nicht zulässig, 

dieses Angebot zu beauftragen.  
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Für eine erneute Ausschreibung der erforderlichen Unterstützungsleistungen nach Inkrafttre-

ten des Haushalts und die nötigen Vorarbeiten eines derartigen Großereignisses fehlt 2024 

die Zeit. Auch ohne professionelle Unterstützung, d.h. als komplette Eigenleistung, ist eine 

derartige Veranstaltung nicht umsetzbar.  

 

In den Anfangsjahren (ab 2000) hat die Stadtverwaltung kleinere Aktivitäten zum autofreien 

Tag organisiert, die dezentral stattfanden. Sie hatten allerdings nicht die Reichweite und so 

viel Aufmerksamkeit gefunden, wie das Autofreie Straßenfest auf der Ulzburger Straße. Das 

wäre auch 2024 noch möglich. Hierzu kann die Stadtverwaltung ein neues Konzept entwi-

ckeln und umsetzen. 
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